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Erlaubnis
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die Seite (Hüfte) zu stützen
Die Verabscheuung , das Gebet abzuhalten , wenn
bereits das Essen bereit steht und man hungrig ist
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muss
Es ist untersagt, während des Gebetes gen Himmel
zu blicken
Es ist unerwünscht , sich während des Gebetes ohne
zwingenden Grund nach rechts oder links zu
wenden
Die Untersagung des Gebetes in Richtung von
Gräbern
Die Untersagung des Passierens vor dem Betenden
Das Missfallen des Beginnens eines freiwilligen
Gebetes (Nafila) nach der Iqama, auch wenn diese
(Nafila) zu diesem Gebet oder zu einem anderen
Gebet gehören sollte
Es ist unerwünscht , freiwilliges Fasten auf den
Freitag und freiwillige lange Gebete auf die Nacht
zum Freitag festzusetzen
Die Untersagung des Dauerfastens , indem man
zwei Tage oder mehr fastet , ohne dazwischen zu
essen oder zu trinken
Das Verbot , auf einem Grab zu sitzen
Die Untersagung der Überziehung des Grabes mit
Gips bzw. Putzkalk und des Errichtens von Bauten
darüber
Das ausdrückliche Verbot der Flucht des Sklaven
vor seinem Herrn
Die Unterlassung der Fürbitte im Falle der
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Die Untersagung des Verrichtens der Notdurft an
Stellen , wo Menschen verkehren bzw. sich
aufhalten , wie an Wasserquellen u.ä.
Das Verbot , in stille Gewässer zu urinieren
Es ist unerwünscht , ein Kind den anderen bei
Schenkungen vorzuziehen
Das Verbot der Trauer einer Frau um einen Mann,
außer ihrem Ehemann , für mehr als drei Tage . Die
Trauer um den Ehemann dauert vier Monate und
zehn Tage
Es ist nicht erlaubt , dass der Stadtbewohner an
einen Nomaden Ware verkauft und dass er einer
Karawane entgegenreitet , um den Kauf derselben
Ware anzustreben , die ein Bruder zu kaufen
beabsichtigt hat . Ebenso ist es nicht erlaubt , um die
Hand einer Frau anzuhalten , wenn ein Bruder dies
bereits beabsichtigt hat, außer wenn der andere
dies erlaubt oder im Falle dass die Verlobung
zuvor aufgelöst wurde
Es ist untersagt , Gelder für Zwecke , die in der
Schari ’a (dem islamischen Recht) nicht erlaubt
sind,auszugeben
Die Untersagung , auf einen Muslim mit einer
Waffe u.ä. im Spaß wie im Emst zu zeigen und des
Übergebens des gezückten Schwertes
Das Missfallen des Verlassens der Moschee nach
dem Gebetsruf vor dem Verrichten des
Pflichtgebetes ohne triftigen Grund

Das Missfallen der Zurückweisung des Basilikums
ohne Grund
Das Missfallen der Lobpreisung einer anwesenden
Person , die dadurch verdorben oder eingebildet
werden könnte und die Erlaubnis desgleichen,
wenn diese Gefahr nicht besteht
Das Missfallen der Flucht aus einem Ort, an dem
eine Epidemie herrscht und das Missfallen des
Betretens eines solchen
Das absolute Verbot der Zauberei
Die Untersagung des Mitnehmens des Mushafs
beim Reisen in die Länder der Ungläubigen , wenn
befürchtet wird, dass er in die Hände des Feindes
fallen könnte
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